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Beitragsordnung Eckiger Tisch

§I Allgemeines

l. Diese Beitragsordnung regelt die Beitragspflichten insbesondere der
Fördermitglieder von Eckiger Tisch e.V.

2. Sie ist Bestandteil der Satzung des Vereins und wird vom Vorstand beschlossen.

§2 Beitragshöhe

1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens:

o Für ordentliche Mitglieder:l2,OO Euro

(laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 22.1x4ärz2024) Die
Beitragshöhe kann von der Mitgliederversammlung geändert werden.
Anderungen treten zum Beginn des nächsten Kalenderjahres in Kraft.

o Für Fördermitglieder:l2,OO Euro

Die Beitragshöhe kann mit Vorstandsbeschluss geändert werden.
Anderungen treten zum Beginn des nächsten Kalenderjahres in Kraft.

§3 Beitragsfälligkeit

l. Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zum 3.l. Januar eines jeden Jahres fällig.

2. Neumitglieder zahlen den ersten Beitrag im Eintrittsjahr anteilig fur die
verbleibenden Monate des Jahres.

3. Altmitglieder zahlen den ersten Beitrag ab August 2024 ani.eilig für die verbleibenden
Monate des Jahres.

§4 Zahlungsweise

l. Der Beitrag ist per Überweisung auf das Vereinskonto zu entrichten. Die
Bankverbind u ng Ia utet:

Eckiger Tisch e.V.

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 5, 
.lO787 Berlin
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Kontoi n ha ber: Eckiger Tisch e.V.

IBAN: DE93 3702 O5OO OOO12717 77

o BIC: BFSWDE33BER

2. Alternativ kann der Beitrag durch Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat)
beglichen werden. Das entsprechende Formular ist beim Vorstand erhältlich.

§5 Beitragsermäßigung und -befreiung

l. Mitglieder können in begrundeten Fällen eine Ermäßigung oder Befreiung vom
Beitrag beantragen. Der Antrag ist schriftllch an den Vorstand zu richten.

2. Der Vorstand entscheidet uber den Antrag und informiert das Mitglied schriftlich
uber die Entscheidung.

§5 Rückständige Beiträge

l. Mitglieder, die ihren Beitrag trotz Erinnerung nicht entrichtet haben, können nach
einer Frist von24 Monaten von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden.

2. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das betroffene Mitglied ist vor der
Entscheidung anzu hören.

§T lnkrafttreten

l. Diese Beitragsordnung tritt am 31.07.2024 in Kraft.

2. Anderungen der Beitragsordnung werden den Mitgliedern schriftlich oder per E-Mail
mitgeteilt.
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Eckiger Tisch e.V. Spendenkonto:
Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 5, 10787 Berlin Eckiger Tisch e.V.

And reas Stil ler (Vorsta nd)

IBAN: DE93 3702 O50O OOOI 2717 77
Ba n k fü r Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER
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Eingetragen beim
Amtsgericht Charlottenburg
Nr. VR 31058 B
Sitz des Vereins ist Berlin.

+4930 23255577O
kontakt@ecki ger-tisch.de
www.eckiger-tisch.de

Eckiger Tisch e.V. ist von den Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt. Die Cemeinnützigkeit
ist bestätigt durch den aktuellen Freistellungsbescheid des Finanzamts für Körperschaften (Berlin).


